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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 1063/2017 
      
 

Stuttgart, 27.10.2017 

Investitionszuschuss für die Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, 
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart, für Sanierungsmaßnahmen in den 
Gruppenräumen, im Büro und im Treppenhaus des Evang. Markus Kin-
dergartens, Liststr. 16, 70180 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Offenlegung 
      

öffentlich 
      

11.12.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart, erhält 

für Sanierungsmaßnahmen in den Gruppenräumen, im Büro und im Treppenhaus des 
Evang. Markus Kindergartens, Liststr. 16, 70180 Stuttgart, einen Investitionszuschuss 
in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss beträgt 
49.182,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Der Aufwand wird aus Mitteln des Finanzhaushaltes gedeckt, PSP-Element 

7.513161.800.100, Sachkonto 18031800, Investitionszuschüsse für Kindertagesein-
richtungen freier Träger.  

 
 

Begründung

In den Gruppenräumen, im Büro und im Treppenhaus des Evang. Markus Kindergarten 
werden folgende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt: 
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1. Bodenbeläge: In den Gruppenräumen im Büro und im Bewegungsraum sind die 
Bodenbeläge abgewirtschaftet, lösen sich ab und stellen ein Sicherheitsrisiko 
dar. Daher sind diese zu ersetzen.  

2. Maler- und Lackierarbeiten: In den Gruppenräumen sind Wände, Decken, Türen 
und das dazugehörige Holzwerk zu streichen bzw. zu lackieren. Das Treppen-
haus muss ebenfalls gestrichen und die Geländer lackiert werden.  

3. Schreinerarbeiten: In einem Gruppenraum ist das bestehende Werkbecken aus-
zutauschen. Defektes Holzwerk muss vom Schreiner getauscht und aufgearbei-
tet werden. 

4. Trockenbauarbeiten Decke: In einem Raum ist die Decke in Trockenbau wegen 
Putzablösung abzuhängen. 

5. Elektroarbeiten: Steckdosen werden teilweise erneuert, die Gruppenräume  
benötigen neue Beleuchtungskörper. 

6. Umzug: Um die Maßnahmen durchzuführen müssen Spielebenen ausgebaut, 
gelagert und wieder eingebaut werden. Auch Möbel und Einrichtungsgegen-
stände müssen umgeräumt und zwischengelagert werden. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich auf 65.574,95 Euro. Der Investiti-
onszuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten beträgt 49.182,00 Euro. Für 
die Maßnahmen wurden im Haushalt 2016/2017 insgesamt 63.750,00 Euro bereitgestellt 
(GRDrs 650/2015). Bisher wurden 4.378,00 Euro in Anspruch genommen. Es stehen da-
her noch 59.372,00 Euro zur Verfügung. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme  
 

65.574,95 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet)  49.182,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

-- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

-- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
-- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

-- 
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Anlage 1 zu GRDrs 1063/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


